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Eine Dienstleistung, die Taxikunden und Taxifahrer mittels einer elektronischen 
Anwendung unmittelbar miteinander in Kontakt bringt, stellt einen Dienst der 

Informationsgesellschaft dar, sofern sie nicht integraler Bestandteil einer 
hauptsächlich aus einer Verkehrsdienstleistung bestehenden Gesamtdienstleistung 

ist 

 

Die Star Taxi App SRL, eine Gesellschaft mit Sitz in Bukarest (Rumänien), betreibt eine 
Smartphone-Applikation, die eine direkte Verbindung zwischen Taxikunden und Taxifahrern 
herstellt. Diese Applikation ermöglicht eine Suche, die dazu führt, dass eine Liste der für eine Fahrt 
zur Verfügung stehenden Taxifahrer angezeigt wird. Dem Kunden steht es dann frei, einen der 
aufgelisteten Fahrer zu wählen. Star Taxi App übermittelt weder die Aufträge an die Taxifahrer, 
noch legt sie den Fahrpreis fest, der am Ende der Fahrt direkt an den Fahrer entrichtet wird. 

Am 19. Dezember 2017 erließ der Consiliul General al Municipiului București (Rat der Stadt 
Bukarest) den Beschluss Nr. 626/2017, mit dem die Pflicht, für die sogenannte Dispatching-
Tätigkeit eine Zulassung einzuholen, auf Betreiber von IT-Anwendungen wie Star Taxi App 
ausgeweitet wurde. Wegen Verstoßes gegen diese Regelung wurde gegen Star Taxi App eine 
Geldbuße in Höhe von 4 500 rumänischen Lei (ca. 929 Euro) verhängt. 

Da Star Taxi App der Ansicht war, dass ihre Tätigkeit einen Dienst der Informationsgesellschaft 
darstelle, für den der in der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr1 vorgesehene 
Grundsatz der Zulassungsfreiheit gelte, erhob sie beim Tribunalul București (Landgericht Bukarest) 
Klage auf Nichtigerklärung des Beschlusses Nr. 626/2017. 

In diesem Zusammenhang fragt das Tribunalul București den Gerichtshof, ob eine Dienstleistung, 
die darin besteht, Taxikunden und Taxifahrer mittels einer elektronischen Anwendung unmittelbar 
miteinander in Kontakt zu bringen, einen Dienst der Informationsgesellschaft darstellt. Für den Fall, 
dass diese Frage bejaht wird, möchte es vom Gerichtshof wissen, ob eine Regelung wie der 
Beschluss Nr. 626/2017 mit dem Unionsrecht2 vereinbar ist. 

Mit seinem heute verkündeten Urteil stellt der Gerichtshof zunächst fest, dass die von Star Taxi 
App angebotene Dienstleistung einen „Dienst der Informationsgesellschaft“ im Sinne der Definition 
in der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr darstellt, da diese Dienstleistung gegen 
Entgelt elektronisch im Fernabsatz und auf individuellen Abruf eines Empfängers erbracht wird. 
Der Umstand, dass ein solcher Dienst an die Person, die eine innerstädtische Fahrt unternimmt 
oder unternehmen möchte, unentgeltlich erbracht wird, ist insoweit unbeachtlich, sofern der Dienst 
– wie hier – Anlass dafür ist, dass sein Anbieter mit jedem zugelassenen Taxifahrer einen 

                                                 
1 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche 
Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
(„Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“) (ABl. 2000, L 178, S. 1). 
2 Genauer geht es um die Art. 1 und 5 der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für 
die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. 2015, L 241, S. 1), die Art. 3 und 4 der Richtlinie 2000/31, die Art. 9, 10 
und 16 der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über 
Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. 2006, L 376, S. 36) sowie Art. 56 AEUV. 

http://www.curia.europa.eu/


www.curia.europa.eu 

Dienstleistungsvertrag schließt, in dessen Rahmen der Fahrer einen festen monatlichen Betrag 
zahlt. 

Allerdings fällt eine Dienstleistung nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs3 unter Umständen 
nicht unter den Begriff „Dienst der Informationsgesellschaft“, obwohl sie die in der Definition 
enthaltenen Merkmale aufweist. Dies gilt insbesondere, wenn ein Vermittlungsdienst offensichtlich 
integraler Bestandteil einer Gesamtdienstleistung ist, die hauptsächlich aus einer rechtlich anders 
einzustufenden Dienstleistung besteht. 

Insoweit stellt der Gerichtshof fest, dass die von Star Taxi App angebotene Dienstleistung auf 
einem bereits bestehenden und organisierten Taxiverkehrsdienst aufbaut. Zudem wählt der 
Dienstleister die Taxifahrer nicht aus und legt den Fahrpreis weder fest, noch erhebt er ihn; er 
kontrolliert auch weder die Qualität der Fahrzeuge und ihrer Fahrer noch das Verhalten der Fahrer. 
Folglich kann diese Dienstleistung nicht als integraler Bestandteil einer Gesamtdienstleistung 
angesehen werden, die hauptsächlich aus einer Verkehrsdienstleistung bestünde. 

Sodann prüft der Gerichtshof, ob eine Regelung wie der Beschluss Nr. 626/2017 mit dem 
Unionsrecht vereinbar ist. 

Zunächst untersucht er, ob ein solcher Beschluss eine technische Vorschrift darstellt. Die 
Informationsverfahrensrichtlinie 2015/15354 sieht nämlich vor, dass die Mitgliedstaaten der 
Kommission jeden Entwurf einer „technischen Vorschrift“ unverzüglich übermitteln. Eine nationale 
Regelung, die einen „Dienst der Informationsgesellschaft“ berührt, wird als „technische Vorschrift“ 
eingestuft, wenn sie speziell auf Dienste der Informationsgesellschaft abzielt und u. a. für die 
Erbringung des betreffenden Dienstes oder seine Verwendung in einem Mitgliedstaat oder in 
einem großen Teil dieses Staates verbindlich ist. 

Da aber die rumänische Regelung in keiner Weise auf Dienste der Informationsgesellschaft Bezug 
nimmt und ohne Differenzierung Dispatching-Dienste aller Art erfasst, gleich ob sie telefonisch 
oder mit einer IT-Anwendung erbracht werden, befindet der Gerichtshof, dass sie keine 
„technische Vorschrift“ darstellt. Daraus folgt, dass die Pflicht, Entwürfe „technischer Vorschriften“ 
vorab der Kommission zu übermitteln, für eine solche Regelung nicht gilt. 

Anschließend weist der Gerichtshof darauf hin, dass es den Mitgliedstaaten nach der Richtlinie 
über den elektronischen Geschäftsverkehr verboten ist, die Aufnahme und die Ausübung einer in 
der Erbringung von „Diensten der Informationsgesellschaft“ bestehenden Tätigkeit einer 
Zulassungspflicht oder einer sonstigen Anforderung gleicher Wirkung zu unterwerfen. Allerdings 
gilt dieses Verbot nicht für Zulassungspflichten, die – wie der Beschluss Nr. 626/2017 – nicht 
speziell und ausschließlich „Dienste der Informationsgesellschaft“ betreffen. 

Die Dienstleistungsrichtlinie 2006/1235 erlaubt es den Mitgliedstaaten unter bestimmten 
Voraussetzungen, die Aufnahme einer Dienstleistungstätigkeit einer Zulassungsregelung zu 
unterwerfen. Diese Voraussetzungen sind folgende: Die Regelung darf nicht diskriminierend sein, 
sie muss durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt sein, und das 
angestrebte Ziel darf nicht mit milderen Mitteln erreicht werden können. 

Insoweit befindet der Gerichtshof, dass es Sache des vorlegenden Gerichts ist, zu prüfen, ob die 
Zulassungsregelung für Taxi-Dispatchingdienste durch zwingende Gründe des 
Allgemeininteresses gerechtfertigt ist. Eine Zulassungsregelung beruht jedoch nicht auf Kriterien, 
die durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt sind, wenn die Erteilung der 
Zulassung von Anforderungen abhängt, die in technologischer Hinsicht nicht zu der betreffenden 
Dienstleistung passen. 

Der Gerichtshof kommt zu folgendem Ergebnis: 

                                                 
3 Urteile vom 19. Dezember 2019, Airbnb Ireland (C-390/18, Rn. 50, vgl. auch Pressemitteilung Nr. 162/19), und vom 
20. Dezember 2017, Asociación Profesional Elite Taxi (C-434/15, Rn. 38 bis 44, vgl. auch Pressemitteilung Nr. 136/17). 
4 Vgl. Fn. 2. 
5 Art. 9 und 10 der Richtlinie 2006/123. 
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Erstens stellt eine Dienstleistung, die darin besteht, Taxikunden und Taxifahrer mittels einer 
elektronischen Anwendung unmittelbar miteinander in Kontakt zu bringen, einen „Dienst 
der Informationsgesellschaft“ dar, wenn sie nicht untrennbar mit dem Taxiverkehrsdienst 
verbunden und daher kein integraler Bestandteil von ihm ist. 

Zweitens stellt eine Regelung einer örtlichen Behörde, mit der die Erbringung eines 
„Dienstes der Informationsgesellschaft“ einer Zulassungspflicht unterworfen wird, der 
andere Anbieter von Taxibestelldiensten bereits unterliegen, keine „technische Vorschrift“ 
im Sinne der Informationsverfahrensrichtlinie 2015/1535 dar. 

Drittens steht die Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr dem nicht entgegen, 
dass auf Anbieter eines „Dienstes der Informationsgesellschaft“ eine Zulassungspflicht 
angewandt wird, die bereits für Anbieter von wirtschaftlich äquivalenten, keine Dienste der 
Informationsgesellschaft darstellenden Dienstleistungen gilt. 

Viertens und letztens steht die Dienstleistungsrichtlinie 2006/123 der Anwendung einer 
entsprechenden Zulassungsregelung entgegen, es sei denn, diese entspricht den in dieser 
Richtlinie genannten Kriterien, was das vorlegende Gericht zu prüfen hat. 

 

HINWEIS: Im Wege eines Vorabentscheidungsersuchens können die Gerichte der Mitgliedstaaten in einem 
bei ihnen anhängigen Rechtsstreit dem Gerichtshof Fragen nach der Auslegung des Unionsrechts oder nach 
der Gültigkeit einer Handlung der Union vorlegen. Der Gerichtshof entscheidet nicht über den nationalen 
Rechtsstreit. Es ist Sache des nationalen Gerichts, über die Rechtssache im Einklang mit der Entscheidung 
des Gerichtshofs zu entscheiden. Diese Entscheidung des Gerichtshofs bindet in gleicher Weise andere 
nationale Gerichte, die mit einem ähnlichen Problem befasst werden. 

 

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das den Gerichtshof nicht bindet. 

Der Volltext des Urteils wird am Tag der Verkündung auf der Curia-Website veröffentlicht. 

Pressekontakt: Hartmut Ost  (+352) 4303 3255 

Filmaufnahmen von der Verkündung des Urteils sind verfügbar über   
„Europe by Satellite“  (+32) 2 2964106 
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